
Antrag der AfD-Fraktion 
zur Stadtvertretersitzung 
 
 
Die Stadtvertretung beschließt die Änderung der Hauptsatzung in folgender Form: 
 
§ 6 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
„Zeitweilig kann ein Sonderausschuss mit 7 Stadtvertretern gebildet werden.“ 
 
§ 14 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
„§ 6 der Hauptsatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.“ 
 
 
 
Begründung: 
In einem Sonderausschuss, der außerordentliche Aufgaben übernimmt, sollen möglichst alle 
Fraktionen der Stadtvertretung stimmberechtigt mitwirken. 
 
 
 
Neustrelitz, 15.12.2021 
 


